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Die Bedeutung des § 8b Abs. 2 KStG in der Rechtssache DMC

Von Prof. Dr. Jürgen Lüdicke, Hamburg*

Im Schrifttum ist umstritten, ob es nach Maßgabe des Urteils des
EuGH in der Rechtssache DMC1 bei einer im Jahr 2001 erfolgten
Einbringung von inländischen KG-Anteilen durch österreichische
Kapitalgesellschaften in eine inländische Kapitalgesellschaft
(DMC GmbH) gegen Gewährung von Gesellschaftsrechten für
den Rechtfertigungsgrund der Wahrung der Aufteilung der Be-
steuerungsbefugnis auf das deutsche Besteuerungsrecht an den
einbringungsgeborenen Anteilen ankommt. Nachfolgend wird
der Frage nachgegangen, welche Bedeutung § 8b Abs. 2 und
Abs. 4 KStG in diesem Zusammenhang zukommt. Die Vorschrift
wurde durch das Steuersenkungsgesetz (StSenkG v. 23.10.2000)
eingeführt und hat in dem bisherigen Verfahren vor dem FG Ham-
burg2 und vor dem EuGH keine Beachtung gefunden.3

1. Einführung

Der EuGH hat in seinem Urteil vom 23.1.2014 in der
Rechtssache DMC zu der Frage Stellung genommen, ob die
zwingende Aufdeckung der stillen Reserven in KG-Anteilen
anlässlich ihrer Einbringung in eine inländische GmbH
durch österreichische Kapitalgesellschaften gegen Gewäh-

rung von Gesellschaftsrechten mit der Kapitalverkehrsfrei-
heit vereinbar ist. Sie könne, so der EuGH, durch die Wah-
rung der Aufteilung der Besteuerungsbefugnis gerechtfertigt
sein. Die Entscheidung des EuGH basiert auf der Annahme,
dass im Falle einer vergleichbaren Einbringung durch eine
inländische Kapitalgesellschaft erstens keine Aufdeckung der
stillen Reserven erforderlich ist (Beschränkung der Kapital-
verkehrsfreiheit durch Ungleichbehandlung4) und zweitens
die stillen Reserven, die sich in den einbringungsgeborenen
Anteilen wiederfinden, im Zeitpunkt einer späteren Ver-
äußerung der Anteile durch die inländische Kapitalgesell-
schaft besteuert werden.5 Der Umstand, dass die stillen Re-
serven, die sich in den einbringungsgeborenen Anteilen wie-
derfinden, im Falle einer späteren Veräußerung der Anteile
durch die österreichischen Kapitalgesellschaften infolge des
DBA-Österreich der deutschen Besteuerung entzogen seien,
genüge zur Rechtfertigung der in Rede stehenden Bestim-
mung.6 Allerdings hat der EuGH auf der Grundlage des ihm
unterbreiteten Sachverhalts Zweifel, ob die Ungleichbe-
handlung in der Tat gerechtfertigt war; der EuGH hält es für
möglich, dass Deutschland an dem Zugriff auf die ursprüng-
lich in den KG-Anteilen vorhandenen stillen Reserven tat-
sächlich nicht gehindert war, wenn nämlich diese stillen Re-
serven im Falle der Buchwertfortführung mit den Wirt-
schaftsgütern auf die DMC GmbH übergegangen sind und
bei ihrer späteren Realisierung in der Hand der aufnehmen-
den DMC GmbH besteuert werden konnten.7 Dies fest-
zustellen, obliege dem vorlegenden FGHamburg.8

* Prof. Dr. Jürgen Lüdicke, Rechtsanwalt, Steuerberater, ist Partner bei
PricewaterhouseCoopers in Hamburg und Inhaber des Lehrstuhls für In-
ternationales Steuerrecht am International Tax Institute der Universität
Hamburg.
1 EuGH v. 23.1.2014, C-164/12, DMC, IStR 2014, 106 m. Anm.
Mitschke.
2 FG Hamburg, Vorlagebeschluss v. 26.1.2012, 2 K 224/10, IStR
2012, 305 m. Anm.Mitschke.
3 Die Vorschrift ist auch im Schrifttum – soweit ersichtlich – bislang
nur von St. Müller ISR 2014, 136/138, in die Betrachtung einbezogen
worden.

4 Vgl. EuGH,DMC, Tz. 43.
5 Vgl. EuGH,DMC, Tz. 39 letzter Satz.
6 Vgl. EuGH,DMC, Tz. 55.
7 Vgl. EuGH,DMC, Tz. 56-58.
8 Vgl. EuGH,DMC, Tz. 57 und 58.



Das Urteil ist Gegenstand umfangreicher Auseinander-
setzungen im Schrifttum. Dabei geht es neben verfahrens-
rechtlichen Aspekten9 im Wesentlichen um die Interpretati-
on der Aussagen zur Sicherstellung der Besteuerung der in
den eingebrachten KG-Anteilen vorhandenen stillen Reser-
ven. Während manche Autoren auf das Besteuerungsrecht
Deutschlands hinsichtlich der stillen Reserven in den auf die
DMC GmbH übergegangenenWirtschaftsgütern abstellen10,
halten andere Autoren das Besteuerungsrecht hinsichtlich
der stillen Reserven in den einbringungsgeborenen Anteilen
an der DMCGmbH für maßgebend.11

Die skizzierte Diskussion spiegelt die dem EuGH zur
Vorabentscheidung durch das FG Hamburg12 unterbreitete
Rechtsfrage sowie die ihm von den Beteiligten mitgeteilten
deutschen steuerlichen Vorschriften wider.13 Der nachfol-
gende Beitrag wirft die Frage auf, ob es unter Würdigung
der vollständigen Rechtslage auf die genannte Streitfrage
überhaupt ankommt.

2. Die Rechtslage nach dem Steuersenkungsgesetz
Die streitgegenständliche Einbringung in die DMC

GmbH ist am 28.8.200114 mit steuerlicher Rückwirkung
zum 31.12.200015 erfolgt. Bereits am 26.10.2000 war das
Steuersenkungsgesetz16 verkündet worden; es trat am 1.1.
2001 in Kraft.17 Mit dem StSenkG wurden bekanntlich das
körperschaftsteuerliche Anrechnungsverfahren abgeschafft
und das Halbeinkünfteverfahren und die körperschaftsteuer-
liche Beteiligungsertrags- und Veräußerungsgewinnbefrei-
ung eingeführt. Die neuen Bestimmungen des § 8b Abs. 2
und Abs. 3 KStG i. d. F. des StSenkG (im Folgenden KStG
n. F.) über die Befreiung von Veräußerungsgewinnen waren
im Regelfall mit einem Jahr Verzögerung (1.1.2002) an-
zuwenden.18

Die durch das StSenkG eingeführte Veräußerungs-
gewinnbefreiung findet weder in dem Vorlagebeschluss des

FG Hamburg noch in dem Urteil des EuGH in der Rechts-
sache DMC Erwähnung. Sie ist aber ersichtlich von Bedeu-
tung, wenn es nach dem Urteil des EuGH – wie im Schrift-
tum vertreten19 – auf das deutsche Besteuerungsrecht an den
einbringungsgeborenen Anteilen an der DMC GmbH an-
kommen sollte und wenn die österreichischen Kapitalgesell-
schaften die erhaltenen Anteile an der DMC GmbH nachfol-
gend nicht veräußert haben. Der Vorlagebeschluss des FG
Hamburg schweigt zu diesem Aspekt des Sachverhaltes.

3. Folgerungen für die Diskriminierungsprüfung

Im Fall der Einbringung der KG-Anteile durch eine in-
ländische Kapitalgesellschaft hätte der Buchwert angesetzt
werden können. Denn Deutschland hätte die Veräußerung
der einbringungsgeborenen Anteile an der DMC GmbH oh-
ne Einschränkung durch ein DBA besteuern können. Hier-
von gehen ersichtlich auch das FG Hamburg20 und der
EuGH21 aus.

Allerdings stand bereits zum Zeitpunkt der Einbringung
fest, dass Deutschland dieses Besteuerungsrecht nur im Falle
einer Veräußerung während der in § 8b Abs. 4 KStG n. F.
geregelten Missbrauchsfrist von sieben Jahren ausübt. Bis
zum 31.12.2001 wäre eine Veräußerung nach dem alten
Körperschaftsteuerrecht (vor StSenkG) steuerpflichtig gewe-
sen. Seit dem 1.1.2002 hätte eine Veräußerung nach § 8b
Abs. 2 KStG n. F. grundsätzlich steuerbefreit erfolgen kön-
nen. Die Steuerbefreiung stand jedoch unter dem Vorbehalt
des § 8b Abs. 4 KStG n. F. (sachliche Sperre). Mit dieser
durch den Vermittlungsausschuss in das StSenkG einge-
brachten Missbrauchsregelung sollte verhindert werden, dass
die Veräußerung nicht begünstigter Betriebe, Teilbetriebe
oder Mitunternehmeranteile durch eine Einbringung in eine
Kapitalgesellschaft steuerfrei „gestaltet“ werden konnte.22

Zu diesem Zweck war die Steuerbefreiung für einbringungs-
geborene Anteile für die Dauer von sieben Jahren seit dem
Zeitpunkt der Einbringung ausgeschlossen.23 Eine später er-
folgende Veräußerung einbringungsgeborener Anteile24

durch eine inländische Kapitalgesellschaft war wiederum steu-
erbefreit (zeitliche Rückausnahme). Für die Zulässigkeit der
Buchwerteinbringung war dies unschädlich.

Mit der letztgenannten Feststellung ist zugleich die Er-
kenntnis verbunden, dass der EuGH seinen Überlegungen
zur ausgewogenen Aufteilung der Besteuerungsbefugnis eine
unvollständige und damit im Kern unzutreffende Rechtslage
zugrunde gelegt hat. Deutschland hatte nämlich im Falle der
Einbringung durch eine inländische Kapitalgesellschaft auf ei-
ne sofortige Aufdeckung der stillen Reserven in den fragli-
chen KG-Anteilen verzichtet. Lediglich im Falle einer Ver-

9 Dazu Nitzschke IStR 2014, 367, mit ErwiderungMitschke IStR 2014,
522, Replik Nitzschke IStR 2014, 524, und Duplik Mitschke IStR 2014,
525; vgl. auch Gosch IWB 2014, 183/188 f.; Linn IStR 2014, 136/139 f.;
Zwirner ISR 2014, 96/98 f.
10 Vgl.Gosch IWB 2014, 183/186; Linn IStR 2014, 136; St. Müller ISR
2014, 136; Patzner/Nagler GmbHR 2014, 216; ebenso O’Shea Tax Notes
International 2014, 123; wohl auch Isselmann DB 2014, 492; Ribbrock BB
2014, 484.
11 Vgl.Mitschke IStR 2014, 106; ders. IStR 2014, 214; Sydow DB 2014,
265;Zwirner ISR 2014, 96.
12 FGHamburg (Fn. 2).
13 Vgl. die Darstellung „Rechtlicher Rahmen“ durch den EuGH,DMC,
Tz. 3 bis 8.
14 Vgl. EuGH,DMC, Tz. 11.
15 FGHamburg (Fn. 2), unter I. des Vorlagebeschlusses.
16 StSenkG v. 23.10.2000, BGBl I 2000, 1433.
17 Art. 19 des StSenkG.
18 Gemäß § 34 Abs. 6d Nr. 2 KStG n. F. war die neue Veräußerungs-
gewinnbefreiung erstmals anzuwenden nach Ablauf des ersten Wirt-
schaftsjahrs der Gesellschaft, an der die Anteile bestehen, das dem letzten
Wirtschaftsjahr folgt, das in dem Veranlagungszeitraum endet, in dem das
Körperschaftsteuergesetz in der Fassung vor dem StSenkG letztmals an-
zuwenden ist. Wenn man mangels abweichender Angaben in dem Vor-
lagebeschluss des FG Hamburg sowie aufgrund der im August 2001 er-
folgten rückwirkenden Einbringung auf den 1.1.2001/31.12.2000 unter-
stellt, dass die DMC GmbH ein kalenderjahrgleiches Wirtschaftsjahr hat-
te, war die Neuregelung ab dem 1.1.2002 anzuwenden, anderenfalls
schon in 2001 oder erst später in 2002.

19 Vgl. die oben in Fn. 11 genannten Autoren.
20 FGHamburg (Fn. 2), unter II.B.a) des Vorlagebeschlusses.
21 EuGH,DMC, Tz. 39 und öfter.
22 Vgl. zu Zweck und Genese der Regelung nur Pung in Dötsch/Pung/
Möhlenbrock, § 8b KStG, Rn. 304.
23 Zu dem Streit um den Beginn der Frist vgl. Gosch in Gosch, KStG,
1. Aufl. 2005, § 8b Rn. 377 m. w. N.
24 Es war für die Sieben-Jahres-Frist unerheblich, ob die einbringungs-
geborenen Anteile noch unter dem Anrechnungsverfahren oder nach des-
sen Abschaffung entstanden waren; vgl. Rn. 42 des BMF-Schrb. v. 28.4.
2003, BStBl I 2003, 292.
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äußerung der dabei entstehenden einbringungsgeborenen
Anteile innerhalb von sieben Jahren wird – als gesetzlich un-
widerleglich geregelter Missbrauchsfall25 – der Veräuße-
rungsgewinn besteuert. Für diese Rechtsfolge ist es unerheb-
lich, ob zum Zeitpunkt der steuerlichen Wirksamkeit
(31.12.2000), der Einbringungshandlung (August 2001) oder
der Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister
(womöglich erst im Jahr 2002) noch das frühere Körper-
schaftsteuerrecht oder bereits § 8b KStG n. F. anzuwenden
waren; denn unabhängig davon stand infolge der Verkün-
dung des StSenkG am 26.10.2000 zu allen genannten Zeit-
punkten fest, dass die einbringungsgeborenen Anteile bei ei-
ner inländischen einbringenden Kapitalgesellschaft nicht
dauerhaft verstrickt wurden. Der innere Grund für die Zu-
lässigkeit der Buchwerteinbringung war mithin zu allen ge-
nannten Zeitpunkten nicht mehr26 in einem – dauerhaften –
Besteuerungsrecht an den einbringungsgeborenen Anteilen
zu finden, sondern allein in der Sicherstellung der Besteue-
rung der in den einzelnen eingebrachten Wirtschaftsgütern
ruhenden stillen Reserven bei der aufnehmenden Gesell-
schaft. Das ohnehin problematische Konzept der sog. Ver-
doppelung der stillen Reserven27 war damit – entgegen man-
cher gegenteiliger Äußerung28 – jedenfalls bei Einbringungen
durch Kapitalgesellschaften bereits mit der Einführung des
§ 8b Abs. 2 KStG durch das StSenkG – und nicht erst durch
das SEStEG29 – aufgegeben worden. Über § 8b Abs. 4 KStG
n. F. wurden lediglich Missbräuche verhindert.

Für die vorstehende Analyse macht es auch keinen Un-
terschied, ob es sozusagen originär um die auf die einbrin-
gungsgeborenen Anteile übergesprungenen (verdoppelten)
stillen Reserven geht oder ob es um einen für die Hingabe
der KG-Anteile erhaltenen „Veräußerungspreis“ geht, der in
Form der Anteile „gezahlt“ wurde und den Deutschland
mangels späteren Besteuerungsrechts an besagten Anteilen
sofort müsse besteuern können.30 Es ist nicht erkennbar, wie
die Besteuerung eines solchen „Veräußerungsgewinns“ nur
bei ausländischen „Veräußerern“ (einbringenden Kapitalge-
sellschaften) europarechtlich haltbar sein könnte, wenn das
Gesetz bei Einbringungen durch inländische Kapitalgesell-
schaften keine dauerhafte Verstrickung der als „Bezahlung“
für die „Veräußerung“ erhaltenen Anteile fordert.

Angesichts dieser Ausgangslage kann die unwiderrufliche
Sofortbesteuerung der Einbringung durch eine ausländische
EU- oder EWR-Kapitalgesellschaft nicht gerechtfertigt wer-

den. Wenn die ausländischen Kapitalgesellschaften die Ein-
bringung nicht zur „steuerfreien“Veräußerung innerhalb der
Sieben-Jahres-Frist missbraucht haben, hat die Missbrauchs-
regelung keinerlei Bedeutung. Man mag darüber streiten, ob
der im tatsächlichenMissbrauchsfall durch dasDBAgesperrte
Zugriff auf den Veräußerungsgewinn aus den Anteilen pro-
zedurale Sicherungsmaßnahmen31 schon im Zeitpunkt der
Einbringung europarechtlich noch als zulässig erscheinen
lässt; die sofortige Aufdeckung und endgültige Besteuerung32

der stillen Reserven in den eingebrachtenWirtschaftsgütern ist
es zweifelsfrei nicht.33 Denn erstens wurde –wie dargestellt –
im Falle der Einbringung durch eine inländische Kapitalge-
sellschaft keinerlei Steuer fällig, wenn die erhaltenen Anteile
während der Sieben-Jahres-Frist nicht veräußert wurden.
Und zweitens ist selbst im Falle einer Veräußerung der ein-
bringungsgeborenen Anteile innerhalb der Sieben-Jahres-
Frist der Zugriff auf die imZeitpunkt der Einbringung in den
Wirtschaftsgütern vorhandenen stillen Reserven europa-
rechtlich schwerlich haltbar, weil er nicht das mildeste Mittel
darstellt.34 Denn im Falle der schädlichen Veräußerung durch
eine inländische Kapitalgesellschaft wurde nur der tatsächlich
erzielte Gewinn aus der Veräußerung der einbringungsgebo-
renenAnteile besteuert, auchwenn dieser kleiner35 war als der
Betrag der eingebrachten stillen Reserven.36 Dass eine Be-
rücksichtigung nachträglicher Wertminderungen dem Ge-
setzgeber möglich ist, belegt beispielsweise die Regelung in
§ 6 Abs. 5 AStG. Dass alternativ auch eine die Aufteilung der
Besteuerungsbefugnis wahrende Besteuerung der Veräuße-
rung von Anteilen trotz entgegenstehender Bestimmungen
eines DBA möglich ist, belegen Bestimmungen wie § 15
Abs. 1a, § 17Abs. 5 S. 3 EStG oder § 13Abs. 2 S. 1Nr. 1, § 21
Abs. 2 S. 3Nr. 2UmwStG.37

25 Vgl.Gosch in Gosch, KStG, 1. Aufl. 2005, § 8b Rn. 296.
26 Der Hinweis auf die noch anzuwendenden §§ 20, 21 UmwStG 1995
springt daher zu kurz; so aber bspw.Mitschke IStR 2014, 214/215, sub 6.
27 Vgl. bereits Knobbe-Keuk DB 1991, 298, sub „IV. Der gemeinschafts-
rechtlich gebotene Abschied von den einbringungsgeborenen Anteilen des
deutschen Umwandlungssteuerrechts“.
28 So bspw. Zwirner ISR 2014, 96/100: „… und würde dazu führen,
dass das Prinzip der doppelten Steuerverstrickung – außerhalb der Fusi-
onsrichtlinie – verneint würde. Eine unionsrechtliche Notwendigkeit die-
ser Folge ist nicht zu erkennen.“; ihm folgend Mitschke IStR 2014, 214/
215. –Die unionsrechtliche Notwendigkeit liegt erkennbar darin begrün-
det, dass das Prinzip innerstaatlich aufgegeben wurde; grenzüberschrei-
tend ist es damit nicht mehr zu rechtfertigen.
29 SEStEG v. 7.12.2006, BGBl I 2006, 2782.
30 So Mitschke IStR 2014, 111/112; ders. IStR 2014, 214/215; Sydow
DB 2014, 265/268.

31 Etwa ähnliche Maßnahmen, wie sie in § 6 Abs. 5 AStG vorgesehen
sind. Allerdings ist zu bedenken, dass im Inlandsfall der später nach § 8b
Abs. 4 KStG n. F. erfasste Gewinn geringer als der Einbringungsgewinn
sein kann, worin erneut eine Diskriminierung ausländischer Einbringen-
der liegt.
32 Die Staffelung der Zahlung der Steuer in fünf Jahresraten vermag ihre
schon im Grundsatz unzulässige Erhebung naturgemäß nicht zu rechtfer-
tigen.
33 Eine zur Vermeidung von Umgehungen getroffene Vorschrift darf
nicht allgemein Fälle erfassen, in denen keine Umgehung vorliegt; vgl.
etwa EuGH v. 11.3.2004, C-9/02, de Lasteyrie du Saillant, IStR 2004, 236,
Tz. 50.
34 Deshalb ist auch eine – an sich elegante – nachträgliche Korrektur des
Buchwertansatzes im Ergebnis problematisch; vgl. dazu St. Müller ISR
2014, 136/138.
35 Gegen steigende Werte konnte eine inländische Kapitalgesellschaft
sich durch einen Antrag nach § 21 Abs. 2 UmwStG schützen; eine „Ver-
flüchtigung“ der Werte ließ sich durch steuerfreie Ausschüttungen (§ 8b
Abs. 1 KStG n. F.) planerisch gestalten (vgl. Pung in Dötsch/Pung/Möh-
lenbrock, § 8b KStG, Rn. 307).
36 Die Sofortbesteuerung nur bei ausländischen Einbringenden mit dem
Argument rechtfertigen zu wollen, dass sich die stillen Reserven ja „ver-
flüchtigen“ könnten, stellt die Dinge auf den Kopf, wenn dies bei Inlands-
einbringungen sogar in Missbrauchsfällen hingenommen wird; so aber
Zwirner ISR 2014, 96/100.
37 Der darin liegende „formelle“ treaty override ist unproblematisch, je-
denfalls soweit er nicht künftige Wertsteigerungen mitumfasst; vgl. Lüdi-
cke, Überlegungen zur deutschen DBA-Politik, 2008, S. 36; zu künftigen
Wertsteigerungen vgl. auch die Schlussanträge von GA Kokott v. 13.3.
2014 in der Rs. C-48/13,Nordea Bank, Tz. 63.
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4. Ausblick

Es ist zu bedauern, dass die nationale Rechtslage dem
EuGH in ihrem entscheidenden Punkt nicht unterbreitet
worden ist, obwohl sogar die Bundesregierung eben diese
Rechtslage angeblich ausführlich erläutert haben soll.38 Die
Ausführungen des EuGH gehen daher von einem falschen
Vergleichspaar aus und hängen quasi „in der Luft“.

Eine erneute Vorlage an den EuGH erscheint gleichwohl
entbehrlich, wenn das FG Hamburg keine verfahrensrecht-
liche Bindung an die Veranlagung der aufnehmenden GmbH
annimmt39 und bei der weiteren Prüfung des Sachverhalts
feststellt, dass die bei der Einbringung erhaltene Beteiligung
an der DMC GmbH – wie es vorstehend unterstellt wurde –
seither tatsächlich nicht veräußert wurde. Die europarecht-
liche Rechtslage ist dann klar (acte clair). Dass eine in casu
nicht anwendbare Missbrauchsvorschrift nicht zur Rechtfer-
tigung einer nur ausländische Einbringende treffenden und
damit diskriminierenden Sofortbesteuerung eines gar nicht
entstandenen Gewinns taugt, bedarf keiner Entscheidung
durch den EuGH.

Einer erneuten Vorlage wird es aber auch dann nicht
bedürfen, wenn die Anteile in schädlicher Frist veräußert
wurden. Es kann dann lediglich darum gehen, im Wege
der geltungserhaltenden Reduktion das mildeste Mittel
zur Wahrung der Aufteilung der Besteuerungsbefugnis zu
bestimmen.40

Die eingangs skizzierte Streitfrage dürfte daher in dem
Verfahren DMC, weil unerheblich, wohl gerichtlich un-
geklärt bleiben, nämlich die Frage, ob der EuGH hinsichtlich
der stillen Reserven auf das Besteuerungsrecht an den einge-
brachten Wirtschaftsgütern oder aber an den einbringungs-
geborenen Anteilen abstellen wollte.

Die wissenschaftliche und steuerpolitische Diskussion
sollte sich deshalb möglicherweise stärker darauf konzentrie-
ren, welche Konsequenzen sich mit Bezug auf Einbringende
aus Drittstaaten ergeben, nachdem der EuGH bei der Ein-
bringung von Anteilen an Personengesellschaften die Kapi-
talverkehrsfreiheit für einschlägig hält.41 Da die Ungleichbe-
handlung ausländischer einbringender Kapitalgesellschaften
erst mit dem oben im Einzelnen dargestellten Verzicht auf
die sog. Verdoppelung der stillen Reserven herbeigeführt
wurde, spricht einiges dafür, dass diese Beschränkung nicht
schon am 31.12.1993 bestand42 und somit nicht unter die
Stand-still-Klausel des Art. 64 Abs. 1 AEUV fällt.43 Erst recht
ist zu bezweifeln, dass die Stand-still-Klausel Beschränkun-
gen zu salvieren vermag, die nach der völligen Neukonzepti-
on der Besteuerung von Umwandlungsvorgängen durch das
SEStEG bestehen. So wird körperschaftsteuerpflichtigen
Rechtsträgern aus Drittstaaten, bei denen das Recht
Deutschlands hinsichtlich der Besteuerung des Gewinns aus
der Veräußerung der erhaltenen Anteile ausgeschlossen oder
beschränkt ist, eine Buchwerteinbringung für Vorgänge wie
die in der Rechtssache DMC streitgegenständliche Einbrin-
gung von Mitunternehmeranteilen versagt (§ 1 Abs. 4 S. 1
Nr. 2 lit. b UmwStG i. d. F. des SEStEG), obwohl bei inlän-
dischen körperschaftsteuerpflichtigen Einbringenden – an-
ders als im DMC-Fall – nicht einmal mehr während der
Missbrauchsfrist von sieben Jahren der Gewinn aus einer
Veräußerung der erhaltenen Anteile besteuert würde. Das
Europarecht könnte sich als Chance und Katalysator bei der
Beseitigung von in der Sache ohnehin fragwürdigen Re-
striktionen erweisen, die ohne erkennbare Notwendigkeit
für die Sicherung des deutschen Steuerzugriffs Drittstaats-
angehörige von Begünstigungen bei Umwandlungsvorgän-
gen ausschließen.

38 Vgl.Mitschke IStR 2014, 214: „Der Streitstoff ist damit im Verfahren
DMC … von der Bundesregierung in tatsächlicher und rechtlicher Hin-
sicht umfassend aufbereitet worden.“ (Hervorhebung im Original).
39 Vgl. die überzeugenden Ausführungen von Nitzschke IStR 2014, 367
(zur Gegenansicht oben Fn. 9).
40 Vgl. dazu oben im Text bei Fn. 34.

41 Vgl. EuGH,DMC, Tz. 28-38.
42 Vgl. zu den Maßstäben auch EuGH v. 24.5.2007, C-157/05, Holböck,
Tz. 41 m. w. N.
43 A. A. Mitschke IStR 2014, 214/216, sub 8.; wie hier St. Müller ISR
2014, 136/138.
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